
Bedingungen für die Teilnahme am AOK-Prämienprogramm 

 
 
Teilnahme 

Sie können am AOK-Prämienprogramm teilnehmen, 
wenn Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

 Sie sind bei der AOK Bayern versichert und  

 Sie sind mindestens 15 Jahre alt.  
 
Was gilt für Kinder unter 15 Jahren? Mitversicherte 
Kinder können mit einem eigenen Scheckheft für den 
ebenfalls am AOK-Prämienprogramm teilnehmenden 
Elternteil Punkte sammeln. 
Kinder unter 15 Jahren, die einen eigenen 
Versicherungsschutz haben, können selbst am AOK-
Prämienprogramm teilnehmen.  
 
Nachdem wir Ihre vollständig ausgefüllten 
Erklärungen erhalten haben, erhält jeder Teilnehmer 
ein persönliches Scheckheft. Die Teilnahme beginnt 
mit dem Datum an dem wir das Scheckheft 
ausstellen. 
 
Punkte sammeln und einlösen 

Das persönliche Scheckheft enthält die sogenannten 
Maßnahmen-Schecks. Der Veranstalter oder 
Leistungserbringer bestätigt darin die Teilnahme mit 
einem Stempel und einer Unterschrift. Bitte beachten 
Sie: Sollten für diese Bestätigung Kosten anfallen 
übernehmen wir diese nicht.  
 
Schicken Sie uns die bestätigten Schecks am besten 
immer so bald wie möglich. Spätestens aber zum 31. 
Januar des folgenden Jahres. Danach eingeschickte 
Schecks können wir nicht mehr berücksichtigen.  
 
Für die bestätigten Schecks schreiben wir Ihnen 
Punkte auf dem persönlichen Punkte-Konto gut. Ab 
800 Punkten erhalten Sie Prämien. Die bestätigten 
Punkte gelten drei Jahre; danach verfallen diese. 
Bitte beachten Sie: 
 

 Sie können Punkte nur einlösen während Sie am 
AOK-Prämienprogramm teilnehmen. 

 Sie können keine Punkte auf andere Teilnehmer 
übertragen. Innerhalb einer Familie (Eltern und 
Kinder mit gleicher Adresse) können Punkte 
jedoch zusammengeführt werden. 

 
Bei gleichzeitiger Teilnahme am Bonus-Wahltarif 
werden folgende Maßnahmen nicht bonifiziert: 
Gesundheitsuntersuchung Check-up, Früher-
kennungsmaßnahmen bei Frauen und Männern, 
Zahnvorsorge für Erwachsene und Kinder, 
Impfungen und Sportabzeichen /Fitnesstest/ Volks-
lauf/Radtourenfahrt.  
 
Steuerliche Berücksichtigung 

Ihre  Beiträge  für  die Kranken- und 
Pflegeversicherung werden als Vorsorgeaufwand von 
Ihrem zu versteuernden Einkommen abgezogen. 
Damit verringern Sie Ihre Steuerlast. Eingelöste  
Prämien aus dem AOK-Prämienprogramm gelten 
steuerlich als Erstattung von Beiträgen und 
reduzieren somit Ihre Vorsorgeaufwendungen.  
 

 
 
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Daten an 
Ihr Finanzamt weiterzuleiten. Die Übermittlung der 
Daten erfolgt auf Basis der Steuer-ID an die 
zuständige Finanzbehörde.  
 
Ausgenommen von der Meldung an das Finanzamt 
sind Prämien, als Erstattungen für vorab von 
Versicherten aufgewendete Gesundheitsleistungen 
(Gutschein für die Erstattung einer Professionellen 
Zahnreinigung). Das steuerpflichtige Einkommen 
erhöht sich hier nicht. 
 
Beendigung der Teilnahme 

Sie und alle anderen Teilnehmer können die 
Teilnahme am AOK-Prämienprogramm jederzeit 
beenden.  
Unter folgenden Voraussetzungen beenden wir die 
Teilnahme oder sie endet automatisch:  
  

 Wir haben innerhalb von drei Jahren keine 
Schecks mehr zur Gutschrift erhalten.  

 Die Versicherung bei der AOK Bayern endet. 
 
Das AOK-Prämienprogramm der AOK Bayern 
endet mit dem 31.12.2024. 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

Wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen 
ändern, dürfen wir die Bedingungen für die 
Teilnahme und/oder das AOK-Prämienprogramm 
anpassen. Dies teilen wir Ihnen und allen anderen 
Teilnehmern mit. 
 
Datenschutzhinweis 

Die Angabe Ihrer Daten ist für die Durchführung und 
sowie zur eindeutigen Identifizierung der Teilnehmer 
am AOK-Prämienprogramm notwendig. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 284 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 65a SGB V. 
Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke des 
AOK-Prämienprogramms verarbeitet. Fehlende, 
falsche, nicht rechtzeitige oder unvollständige 
Angaben können zu nachteiligen Folgen (§§ 60 ff. 
SGB I, § 206 Abs. 2 und § 307 SGB V) führen. 
Empfänger Ihrer Daten können von uns beauftragte 
Dienstleister (insbesondere zur Telefonie sowie die 
Erstellung und den Versand von Briefen) sein.          
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die AOK 
Bayern, 81739 München, Carl-Wery-Straße 28 (Tel. 
089 22844050). Allgemeine Informationen zur 
Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie 
unter www.aok.de/bayern/datenschutzrechte oder 
erhalten Sie in jeder AOK-Geschäftsstelle. Bei 
Fragen wenden Sie sich an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter der vorgenannten 
Adresse/Telefonnummer bzw. unter 
datenschutz@by.aok.de. 
 
Weitere Informationen 

Informationen  zum  AOK-Prämienprogramm  
erhalten Sie im Internet unter www.aok-
praemienprogramm.de oder telefonisch unter der 
kostenfreien Hotline-Nummer  0800  0 336 706.
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